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 19. März 2009  

Neuer Beitragssatz ab 2009 an den Natur- und Heimatschutzfonds 

Gestützt auf das Planungs- und Baugesetz, § 128, Abs. 2, bestimmt der Kantonsrat den 
jeweiligen prozentualen Anteil der Grundstück- gewinnsteuer nach den Bedürfnissen im 
Rahmen des jährlichen Budgets. 
 
Gemäss dem Beschluss des Kantonsrates Nr. SGB 125/2008 vom 10.12.2008, Ziffer 4, legen aus 
dem Ertrag der 2009 eingehenden Grundstückgewinnsteuern der Kanton und die Gesamtheit 
der Einwohnergemeinden neu je 20 Prozent (bisher 10 Prozent) in die Spezialfinanzierung 
"Natur- und Heimatschutzfonds" ein. 
 
In diesem Zusammenhang weist das Amt für Gemeinden auf die korrekte Verbuchung 
(Bruttoprinzip) dieser Einlage wie folgt hin: 
 
1.) Flüssige Mittel Konto .......  an Grundstückgewinnsteuer Nettobetrag 
  Kto. 900.403.xx 
 
2.)  Beitrag an Naturschutzfonds  an Grundstückgewinnsteuer Anteil an Fonds 
 Kto 770.361.xx Kto. 900.403.xx 
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